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RS OGH 2003/11/18 4Ob224/03z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.2003

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Eine Vermarktung ist schon nach allgemeinen Grundsätzen jedenfalls dann unzulässig, wenn sie dazu führt, dass die

beteiligten Verkehrskreise über die Qualität des mit dem Kennzeichen versehenen Produkts irregeführt werden.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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